
STEUERN/AKTUELLES
Steuererklärung 2025: Das müssen Sie wissen
Uwe Guntern

Wie immer Ende Februar: Die
Steuerformulare flattern in alle
Zuger Haushalte. Steuerexperte
Adolf Beeler erklärt im
Interview, was in diesem Jahr
neu ist und wie man Steuern,
Zeit und Ärger sparen kann.

Beginnen wir mit der Standard-
frage: Welche Änderungen für die
Zuger Steuerpflichtigen bringt die
Steuererklärung 2025 mit sich?
Im Vergleich zum letzten Jahr sind
keinewesentlichenÄnderungenein-
getreten. Zumeist betrifft es inflati-
onsbedingte Anpassungen verschie-
dener Abzüge. Dazu die wichtig-
sten Änderungen:
• Anpassung der Höchstabzüge Säu-
le 3a (gebundene Vorsorge): 7'258
Franken für Steuerpflichtige mit 2.
Säule (bisher 7'056 Franken) bzw.
36'288 Franken für Steuerpflichtige
ohne 2. Säule (bisher 35'280 Fran-
ken)
• Anpassung verschiedener Abzüge
(bei Kanton und/oder Bund), wie
insbesondere:
- Versicherungsabzug
- Kinderdrittbetreuungskosten-
abzug
- Zweitverdienerabzug
-Diverse Sozialabzüge, wie z. B. Per-
sönlicherAbzugfürVerheirateteund
für Alleinstehende, Kinderab-
zug/Kinderabzug Zusatz, Eigenbe-
treuungskostenabzug, Mietzinsab-
zug, Vermögensabzug.

Kommen wir zu konkreten
Fragen: Können die Investitionen
für den Einbau einer Ladestation
als Energiesparmassnahme
bei den Liegenschaftskosten
abgezogen werden?
Obwohl es sich um eine entspre-
chende Sparmassnahme handelt,
besteht kein direkter Zusammen-
hang mit der Liegenschaft, sondern
ausschliesslichmit demElektrofahr-
zeug. Mit anderen Worten: Sofern
damit ausschliesslich der CO₂-
Abdruck des Autos verbessert wird,
aber nicht jener der Liegenschaft, ist
ein Abzug nicht möglich.

Ich arbeite im Homeoffice. Dabei
entstehen mir Auslagen, welche
von meinem Arbeitgeber nicht
übernommen werden. Kann ich
diese Aufwendungen bei den
Steuern abziehen?
Ja, diese Kosten können anstelle der
Berufskostenpauschale effektiv und
anhand der Belege abgezogen wer-
den. Das heisst aber auch: Die Be-
rufskostenpauschale und gleichzei-

tig einen Homeoffice-Abzug gel-
tend zu machen funktioniert nicht.
Fazit: In den meisten Fällen dürfte
die Anwendung der Pauschale vor-
teilhafter sein.

Stimmt es eigentlich, dass
Unternehmer unbeschränkt
Abzüge machen können,
Angestellte jedoch kaum?
Diese Stammtisch-Meinung ist
falsch. Viele Angestellte verschen-
ken Geld, weil sie legitime Abzüge
garnichtoderunvollständigzumAb-
zug bringen und – im Gegensatz zu
den meisten Geschäftsinhabern -
keine langfristige Steuerplanung be-
treiben. Übrigens: Unternehmer
können ausschliesslich die ge-
schäftsmässig begründeten Ausla-
gen zum Abzug bringen. Das kann
mit einer Kontrolle durch die Steu-
erverwaltung jederzeit überprüft
werden.

Kommen wir zum Eigenheim-
besitzer. Angenommen ich
investiere 75'000 Franken in die
Sanierung meiner Liegenschaft.
Kann ich das wirklich alles bei
den Steuern abziehen?
Daskommtdaraufan.Werterhalten-
de Ausgaben können Sie vollstän-
dig geltend machen. Dazu gehören
alle Kosten im Zusammenhang mit
der Reparatur, Instandstellung und
Ersatz bestehender Bauten (z.B.
gleichwertiger Ersatz der alten Kü-
che).WertvermehrendeKostenkön-
nen dagegen erst bei einem Ver-
kauf der Liegenschaft im Rahmen
der Grundstückgewinnsteuer gel-
tend gemacht werden (z.B. Einbau

eines zusätzlichen Badezimmers).
Ausnahme:InvestitioneninEnergie-
sparmassnahmen bereits bestehen-
der Immobilienkönnenaufgrundei-
ner Sonderregel immer abgezogen
werden (z.B. neues Solardach). Aber
Achtung: In absehbarerZeitwirdder
Eigenmietwert – aber nicht vor 1. Ja-
nuar 2028 – abgeschafft. Ab diesem
Zeitpunkt sind für das Eigenheim al-
lenfalls nur noch die Energiespar-
massnahmen auf kantonaler Ebene
abzugsfähig.

Zur Säule 3a: Ich habe gelesen,
dass man seit dem 1. Januar 2025
Einkäufe in die Säule 3a tätigen
kann. Wie kann ich damit meine
Steuern optimieren?
Sie können erstmalig ab dem Jahr
2026 nachträgliche Einzahlungen in
die Säule 3a für verpasste oder un-
vollständige Einzahlungen ab dem
Jahr 2025 leisten. Achtung: Es kann
nur eine nachträgliche Einzahlung
pro Jahr vorgenommen werden und
zwar höchstens in derHöhedes klei-
nen Maximalbeitrags (Stand 2025:
7'258 Franken). Zudem sind weite-
re Einschränkungen zu beachten.

Ich bin an einer Erbengemein-
schaft beteiligt. Muss ich das in
der Steuererklärung deklarieren,
obwohl mir noch nichts
ausbezahlt wurde?
Ja, Sie müssen die Erbengemein-
schaft angeben. Das geerbte Vermö-
gen und die daraus resultierenden
Erträge/Abzüge müssen anteilmäs-
sig deklariert werden. Unabhängig
davon, ob bereits etwas ausbezahlt
worden ist.

Kommenden März wird über
die Individualbesteuerung
abgestimmt. Falls diese angenom-
men wird: Wer sind die Gewinner
und wer die Verlierer?
Falls die Individualbesteuerung ein-
geführt wird, dann profitieren in er-
ster Linie Ehepaare mit zwei Ein-
kommen. Je höher und gleichmäs-
siger die Einkommen, umso vorteil-
hafter. Verlierer sind dagegen Ehe-
paare mit nur einem Einkommen
odereinemsehrtiefenZweiteinkom-
men. Hier gilt: Je ungleichmässiger
und höher die Einkommen, umso
nachteiliger. Ebenso Verlierer sind
gutverdienende Unverheiratete.

Bleiben wir bei der Familie.
Unklarheiten gibt es immer
wieder bei der steuerlichen
Behandlung von Alimenten für
volljährige Kinder. Was haben die
Betroffenen zu beachten?
Bis und mit demMonat der Volljäh-
rigkeit des Kindes sind die Kindera-
limente von jenem Elternteil zu ver-
steuern, welcher diese erhält. Ab
Volljährigkeit hat das betreffende
Kind einen eigenen Rechtsan-
spruch darauf. Für das volljährige
Kind sind solche Alimentenzahlun-
gen jedoch steuerfrei. Dagegen kann
der alimentenleistende Elternteil
nun auch keinen Abzug mehr dafür
vornehmen.

Was passiert eigentlich, wenn
man keine Steuererklärung
einreicht?
Wenn die betreffende Person die
Steuererklärung trotz Mahnung
nicht einreicht bzw. ergänzt, wird ei-

ne sogenannte Ermessensveranla-
gung durchgeführt, d.h. die Steuer-
faktoren werden von der Steuerver-
waltung«geschätzt». Stellt sich inder
Folge heraus, dass die Ermessens-
veranlagung zu niedrig ausfiel, wer-
den Nachsteuern und Bussen erho-
ben.Das Versäumnis selbst wird un-
abhängig vonNachsteuernundBus-
sen mit einer Ordnungsbusse bis zu
1000 Franken, in schweren Fällen
oder im Wiederholungsfall bis zu
10'000 Franken bestraft. Im Übri-
gen kann eine Ermessensveranla-
gung nur bei offensichtlicher Un-
richtigkeit angefochten werden.

Kann man eine bereits
eingereichte Steuererklärung im
Nachhinein noch korrigieren?
Ja, das kann man. Falls man bei-
spielsweise eine gemeinnützige Zu-
wendung vergessen hat, kann man
den entsprechenden Beleg nachrei-
chen. Dies ist möglich, solange für
die betreffende Periode keine defi-
nitive Veranlagung vorliegt.

Letzte Frage: Wo kann ich am
meisten Steuern sparen?
In der Regelmit Einzahlungen in die
Pensionskasse. Einkaufslücken soll-
te man jedoch nicht auf einmal ein-
zahlen, sondern mittels Steuerpla-
nung auf mehrere Jahre verteilen.
Ebenso kann man als Grundeigen-
tümer – in jedemFall bis zum31.De-
zember 2027 - mit grösseren Reno-
vationsvorhaben durch eine geplan-
te Verteilung auf zwei oder mehre-
re Jahre einen bedeutenden Steuer-
betrag sparen. Der Effekt verstärkt
sich, wenn solche Massnahmen in
Jahren mit hohen steuerbaren Ein-
künften umgesetzt werden.

Adolf Beeler, Treuhänder und Steuerexperte der Beeler + Beeler Treuhand AG in Rotkreuz. Foto: zvg

Aufgrund der grossen Nachfrage
erscheint auch in diesem Jahr ei-
ne Neuauflage des beliebten und
leicht verständlichen Zuger Steu-
erratgebers. Der Ratgeber wurde
aktualisiert und enthält in über-
sichtlicher Form sämtliche aktu-
ellen Tipps und Tricks.
Er steht ab dieser Woche unter
www.beeler.ch als kostenloser
Download zur Verfügung und ist
als Ergänzung zum eTax.zug der
Steuerverwaltung konzipiert.

Zug United gewinnt erneut den Mobiliar Cup
Die Frauen von Zug United
haben nach 2023 erneut den
Mobiliar Cup gewonnen. In
einem packenden Finale in der
Pilatus Arena setzte sich das
Team mit 6:5 gegen Skorpion
Emmental Zollbrück durch.

Die Frauen von Zug United gewin-
nen denMobiliar Cup nach 2023 er-
neut. In einem hochspannenden Fi-
nale in der Pilatus Arena setzte sich
das Team mit 6:5 gegen Skorpion
Emmental Zollbrück durch und
krönte eine starke Leistung mit dem
verdienten Titelgewinn.
Zug erwischte einen Traumstart und
ging früh in Führung. Bereits nach
dem ersten Drittel lag die Mann-
schaftmit 3:1 vorne.ObwohldieEm-
mentaler imzweitenAbschnitt deut-
lich mehr Druck ausübten, zeigte
sich Zug United effizient und baute
den Vorsprung auf 6:3 aus.

Im Schlussdrittel wurde die Partie
zunehmend dramatisch. Skorpion
Emmental Zollbrück kämpfte sich
Tor um Tor zurück und verkürzte
kurz vor Schluss auf 6:5. In den letz-
ten Minuten nahmen die Bernerin-
nen sogar ihre Torhüterin vom Feld,
um mit einer zusätzlichen Feldspie-
lerin den Ausgleich zu erzwingen.
Doch Zug United hielt dem enor-
men Druck stand. Mit einer ge-
schlossen starken Defensivleistung,
grossemKampfgeist und einer über-
ragenden Torhüterin Noora Holle
und Denisa Ratajova, die verdient
zur besten Spielerin des Finals ge-
wählt wurde, rettete das Team den
knappen Vorsprung über die Zeit.
Für Zug United bedeutet der erneu-
te Cuptriumph einen weiteren Mei-
lenstein in einer beeindruckenden
Saison.

Für Zug United
Tonia AnnenGross war die Freude bei den Frauen von Zug United nach dem Cup-Sieg am letzten Wochenende. Foto: Michael Peter

Mittwoch, 25. Februar 2026  3


